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 Veröffentlicht am 28.02.1978

Norm

ABGB §1045

Rechtssatz

Ein Tauschvertrag ist auch dann gegeben, wenn die Parteien vereinbaren, daß der eine der beiden Teile dem anderen

eine Liegenschaft überträgt und dass die Gegenleistung darin besteht, daß ihm eine Liegenschaft übergeben wird, die

ein Dritter zu diesem Zwecke zur Verfügung stellt.
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